
 

 

Freiwillige Feuerwehr Kucha e.V. 
 
info@ff-kucha.de 
www.ff-kucha.de 

1. Vorstand 
Cristian Blos 
Kucha 401 
91238 Offenhausen 

2. Vorstand 
Munker Jürgen 
Kucha 16 
91238 Offenhausen 

1. Kommandant 
Alexander Löhner 
Kucha 307 
91238 Offenhausen 

 

Freiwillige Feuerwehr Kucha e.V. 
Mitgliedsantrag 

 
www.ff-kucha.de 

 

 

Hiermit beantrage ich,  
 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum: 
 
 

Anschrift: 
 
 

Telefon/Handy: 
(wichtig für SMS 

Alarmierung!) 
 

Email:  
 

die Aufnahme in den Verein Freiwillige Feuerwehr Kucha e.V. ab dem:        
 

Mitgliedsart: 

  □   aktiv (mind. 2 Übungen im Kalenderjahr müssen besucht werden um bei 
Einsätzen teilnehmen zu können bzw. versichert zu sein) 
  □   passiv / fördernd (ab dem 63. Lebensjahr wird die Mitgliedsart 
automatisch von aktiv auf passiv geändert. Kein Übungsbesuch notwendig. 
Wegen fehlendem Versicherungsschutz keine Teilnahme an aktiven 
Einsätzen) 

 

Der Mitgliedsbeitrag von    10,-    Euro je Kalenderjahr, wird in den ersten Werktagen eines Jahres fällig.  
 

 
           
Ort, Datum Unterschrift         
 

 
 

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE51ZZZ00001949139 Mandatsreferenz: jeweilige Mitgliedsnummer 
 

Ich ermächtige den Verein Freiwillige Feuerwehr Kucha e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber:        IBAN:    D E _ __ _ _ _______________________ 
 
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 
 
 

       
Ort, Datum und Unterschrift  
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklären sich 
die Erziehungsberechtigten bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.) 

 


